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3Ob135/89

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.09.1987

Norm

ABGB §1438 Ad

EO §35 Ae

Rechtssatz

Die Liquidität der Gegenforderung ist keine Voraussetzung dafür, daß das durch die Gegenforderung bewirkte

Erlöschen des im Exekutionstitel festgestellten Anspruchs mit Klage nach § 35 EO geltend gemacht werden kann.
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